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1 Beratungen über Gesetzgebungsakte der Union (Artikel 16 Absatz 8 des Vertrags über die 

Europäische Union), sonstige öffentliche Beratungen und öffentliche Aussprachen (Artikel 8 
der Geschäftsordnung des Rates). 
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BERATUNGEN ÜBER GESETZGEBUNGSAKTE 
(Öffentliche Beratung gemäß Artikel 16 Absatz 8 des Vertrags über die Europäische Union) 

2. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung der Rahmenbedingungen für die Regelung der finanziellen Zuständigkeit bei 
Investor-Staat-Streitigkeiten vor Schiedsgerichten, welche durch völkerrechtliche 
Übereinkünfte eingesetzt wurden, deren Vertragspartei die Europäische Union ist [erste 
Lesung] 
– Sachstand 

Der Rat nahm die Ausführungen der Kommission und der Delegationen zur Kenntnis, 

begrüßte das dem Vorsitz erteilte Mandat, Trilog-Verhandlungen aufzunehmen, und 

bekräftigte seine Bereitschaft zu einer Einigung mit dem Europäischen Parlament, damit die 

Verordnung über die finanzielle Zuständigkeit bei Investor-Staat-Streitigkeiten so bald wie 

möglich in Kraft treten kann. 

 




